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Sechſtes Capitel .

Die Hindu der alten Jeit .

Unter den Namen Indier verſteht man mehrere Völkerſchaften :

Mahratten , Radſchputen , Sikhs und Kaſchmirer . Ihr gemeinſchaft —

licher Name Indier iſt nicht einheimiſchen Urſprunges , ſondern ſtammt

von den alten Perſern , welche ihn dem Indus , einem Hauptfluſſe des

Landes , entlehnt haben ; die urſprüngliche Lesart iſt Hindu oder Hin —

dus , woraus die Europäer Indier gemacht haben . Als man bei der

Entdeckung von Amerika den neuen Welttheil für einen Theil von

Indien anſah , benannte man die Eingeborenen dieſes Landes ebenfalls

Indier , obwohl ſie weder zu dem indiſchen Volksſtamme , noch zu der

kaukaſiſchen Raſſe gehörten . In neuerer Zeit hat man die Ureinwohner

von Amerika zum Unterſchiede von den eigentlichen Indiern Indianer ,

die Einwohner Oſtindiens aber Hindu oder Indier genannt .
Die Indier gehören zu den älteſten Völkern der Erde und haben

ſchon viele Jahrhunderte vor unſerer Zeitrechnung ein ſelbſtſtändiges
Volk gebildet . Ueber ihre früheſte Vergangenheit erfährt man nichts

Gewiſſes , weil die in ihren älteſten geſchichtlichen Werken enthaltenen

Berichte auf unzuverläſſigen und oftmals ungereimten Ueberlieferungen

beruhen ; andere Völker , die uns Aufſchlüſſe darüber zu geben verſucht

haben , wie die Griechen , ſind erſt ſpät mit den Indiern in Berüh —

rung gekommen. Somit gehen die erſten beſtimmten Nachrichten über

dies intereſſante Land nicht weiter als etwa 300 v. Chr . zurück, als

Alexander der Große einen Theil deſſelben eroberte . Die Indier ſind

nicht die erſten Bewohner des Landes geweſen ; es ſcheint vielmehr ,
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als ob jene gebildeten Völker , welche, von anderer Herkunft , mit anderer

Sprache und anderen Sitten , noch jetzt in einigen Theilen Indiens

leben , das Land zuerſt bewohnt und beſeſſen haben , bis ſie von den

Indiern verdrängt wurden . — Die Letzteren ſind nach ihrer eigenen

Angabe von Nordweſten in das Land gekommen und haben wahrſchein —

lich erſt das nördliche Flußgebiet des Ganges bewohnt . Das dürfte

vielleicht auch die Urſache ſein , daß dieſe Gegend noch heutigen Tages

für heilig angeſehen und der Berg Meru am Himalaya für den Mit —

telpunkt der Erde und den Wohnſitz der Götter gehalten wird .

Die indiſchen Volksſtämme redeten verſchiedene Sprachen , welche

einander aber ähnlich und nahe verwandt waren und deshalb mit dem

gemeinſamen Namen Sanskrit benannt wurden . Dieſe Sprache ,

welche zu den ſchönſten , reichſten und vollkommenſten gehört , war die

Hauptſprache der Religion und der Literatur ; daher auch ihr Name ,

denn Sanskrit bedeutet : die reine , heilige oder claſſiſche Sprache , alſo

ein Gegenſatz zu der gemeinen oder Volksſprache

Berühmte Geſchichtsſchreiber haben behauptet , daß dieſe Sprache

aufgehört habe , zu den lebenden zu gehören ; das iſt gewißerma —

ßen wahr als allgemeine Regel , welche aber ihre Ausnahme findet .

Mr . Burne , ein Engländer oder Schotte von Geburt , hat näm —

lich vor nicht langer Zeit die Entdeckung gemacht , daß einer der in

den Gebirgsgegenden Hindukhus wohnenden Volksſtämme noch heute

das Sanskrit ſpricht ; dies Volk zeichnet ſich , nachef ſeinem Berichte ,

durch Körperſchönheit aus , hat eine weiße Haut und blaue Augen ,

wird aber , da es ſich nicht zur muhamedaniſchen Religion bekennt ,

von allen benachbarten Völkerſchaften gehaßt und, Ungläubige, “ Ka —

firs oder Siapoſch , geſcholten . Mr . Burne ' s Entdeckung iſ iſt um ſo

merkwürdiger , da man ſich , geſtützt auf geſchichtliche und ſprachliche

Unterſuchungen , zu der Annahme berechtigt glaubte , daß das zwiſchen

dem caspiſchen Meere und Hindukhu belegene Land die Wiege für jene

zahlreichen , an Körperbau und Sprache verwandten Völkerſchaften ge —

weſen ſei , welche von Anfang der geſchichtlichen Zeiten an Europa und
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das ſüdweſtliche Aſien bewohnt hatten , nämlich die höheren Kaſten in

Hindoſtan , die perſiſchen , römiſch-griechiſchen , ſlaviſchen , germaniſch —

ſcandinaviſchen und keltiſchen Völker .

Von anderen , alten und todten , indiſchen Sprachen erwähne ich

das Pali und Prakrit . Das erſte , mit dem Sanskrit nahe verwandt ,

wird nur von den dhiſten , im öſtlichen Indien und auf der Inſel

Ceylon , beim Gottesdienſte und in der Literatur benutzt. — Die heili —

gen Schriften der 5 — ſind in der Pali - Sprache geſchrie —

ben . Das Prakrit hat nicht die geringſte Aehnlichkeit mit dem

Sanskrit ; ſchon der Name bedeutet die niedere , gemeine Sprache .

Der merkwürdigſte Zug der Staatsverfaſſung der Hindu iſt die

im Menus - äinon - Käà majmüa oder dem älteſten indiſchen Geſetzbuche

feſtgeſtellte C in Kaſten oder Rangelaſſen . Es waren ihrer

vier : die Kaſte d 3 — ter ( Braminen ) , die Kaſte der Krieger ( Cſcha—

die Kaſte der Ackerbauer und Kaufleute ( Veiſayas ) und die

Kaſte der Arbeiter oder eigentlich Sclaven ( Südras ) .

1 5 ie zwiſchen den Braminen , Cſchatriyas und

Veiſayas ſehr ſcharf gezogen und beobachtet wurde , gab es doch Be —

rührungspunkte für dieſe drei Kaſten , in denen ſie ein zuſammenhän —

gendes Ganzes bildeten . Dies geſc9 z. . , wenn ſie gemeinſchaftlich

an gewiſſen religiöſen Gebräuchen Theil nahmen und denſelbenGeſetzen
unterworfen waren . Die vierte Kaſte ( Südras ) wurde als ausgeſtoßen

betrachtet und war ein willenloſes Werkzeug in den Händen der anderen .

Der Bramine war der Vertreter der höchſten irdiſchen Macht ,

der ſelbſt die der Fürſten untergeordnet wurde . Seine Perſon war

heilig , und das geringſte Vergehen gegen dieſelbe wurde als ein ſchwe—

res Wechel angeſehen ; wer ſich ſo weit vergaß , ihn zu ſchmähen

Hand an ihn zu legen, wurde mit den ſchrecklichſten Martern

himpflichſten Tode beſtraft , ja mit Fortſetzung dieſer Stra —

oder gar H

und dem ſch

fen in jenem Leben bedroht .

Das Leben des Braminen zerfiel in vier Hauptperioden . Wäh—

rend der erſten war er Schüler und nur mit dem Studium der gött —



76 Sechſtes Capitel .

lichen Offenbarungen und religiöſen Gebräuche beſchäftigt , welche in

den Vedas ( der heiligen Schrift der Hindu , die auf Palmenblätter

eingegraben iſt ) enthalten ſind ; er mußte ſich von allen weltlichen Be —

ſchäftigungen und Zerſtreuungen zurückziehen und durfte ſein an Ent —

behrungen reiches Leben nur durch Almoſen friſten . In der zweiten

Periode trat er auf als Mann , Familienvater und dienſtthuender Bra —

mine bei den Opferfeſten , theilte Almoſen aus u. ſ. w. Die dritte

Periode brachte er meiſtens als Eremit in den Wäldern zu, nur mit

einem Ziegenfelle bekleidet , ohne Hütte noch Feuerſtätte ; er ließ Nägel

und Haar wachſen und ſchlief auf der bloßen Erde . Zu den ihm aufer⸗

legten ſtrengen Bußübungen gehörten unter anderen , daß er ſeinen Kör —

per dem heftigſten Regen ausſetzen , im Winter naſſe Kleider tragen und

im Sommer während der ſtärkſten Hitze in den brennenden Sonnen —

ſtrahlen und zwiſchen fünf Feuern ſitzen mußte . Während der vierten

Periode waren ihm wieder ähnliche Bußübungen auferlegt , doch ſtand

es ihm frei , ſich derſelben zu enthalten und ſich des Lebens zu freuen ,

d. h. in einer edleren Bedeutung des Wortes .

Die Braminen hatten allein das Recht , die Geſetze auszulegen ,

und der regierende Fürſt mußte immer einen Mann dieſer heiligen Kaſte

als Rathgeber zur Seite haben . Ihre Macht war grenzenlos , ihre

Reichthümer anſehnlich , und beide durch die ſtrengſten Geſetze geſchützt.

Wenn ein Bramine einen Schatz fand , gehörte er ihm; wenn ein An —

derer daſſelbe Glück hatte , nahm der Fürſt die eine Hälfte und der

ihm als Rathgeber zur Seite ſtehende Bramine die andere , um die

Staatscaſſe zum allgemeinen Beſten zu bereichern . Wenn Jemand

dem Tempeldiener ein Stück Vieh ſtahl , wurde ihm als Strafe die

Hälfte des einen Fußes abgehauen .

Die Kaſte der Krieger , obgleich nicht ſo geehrt ,als die der Prie —

ſter , genoß nichtsdeſtoweniger großes Anſehen und in Folge deſſen

ebenſo großes Vertrauen . Braminen und Cſchatriyas ſtanden in na —

hem Verkehr ; denn ſchon damals ſah man ein , daß , wenn Altar

und Schwert zum Schilde eines engeren Bundes zweier Abtheilungen
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ungleichen Anſehens gemacht wurden , die Angehörigen dieſes Bundes

den beſtehenden Geſetzen ungeſtraft trotzen und dem Volke oder dem

ſogenannten großen Haufen nach eigenem Gefallen neue Geſetze vor —

ſchreiben konnten .

Die Kaſte der Ackerbauer und Kaufleute wurde freilich geduldet ,
aber im Ganzen wenig geachtet . Man forderte von ihnen , daß ſie ſich

in gebührender , ehrfurchtsvoller Entfernung von den höheren Kaſten
halten und nicht um Staatsangelegenheiten kümmern , ſonderu nur

ihrem Berufe obliegen ſollten ; daß ſie ferner fleißig in den heiligen
Büchern läſen , dem Gottesdienſte beiwohnten , Almoſen gäben und ge —

gen geringe Zinſen Geldſummen zum Verleihen bereit hielten .
Der Süͤdra oder der der arbeitenden Claſſe Angehörende hatte keine

Rechte , ſondern nur Pflichten . Das einzige ihm Erlaubte war , zu

opfern , um ſich von ſeinen Sünden zu reinigen , aber um dieſe feierliche

Handlung zu vollziehen , mußte er um die Anweſenheit eines Braminen

bitten ; doch durfte dieſer in Gegenwart des Sudra nicht in den Vedas

leſen , wodurch er ſelbſt der ewigen Verdammniß ( Aſamvrita ) anheim —

gefallen wäre . Man kann ſich einen genaueren Begriff von der Lage

dieſer unglücklichen Kaſte machen, wenn man hört , das dem Südra ,

wenn er unbedachter Weiſe ein Mitglied der höheren Kaſten durch ſeine

Reden verunglimpfte , zur Strafe die Zunge geſpalten wurde .

Die Männer der beiden erſten Kaſten hatten das Recht , eine

Frau aus einer niedereren Kaſte zu nehmen , welche aber nicht den

Ehrenplatz in der Familie beanſpruchen durfte . Heirath mit einer Frau

aus höherer Kaſte war nicht geſtattet ; geſchah es dennoch, ſo wurde

die Uebertretung des Geſetzes ſtreng beſtraft und die Kinder dieſer Ehe

der Kaſte zugetheilt , welche unter der der Eltern ſtand .

Der Sohn eines Braminen von einer Mutter aus zweiter Kaſte

nahm ſeinen Platz , der Rangordnung gemäß , zwiſchen Vater und Mut —

ter ; die Töchter aus ſolcher Ehe und deren Töchter wurden zur heiligen

Kaſte gezählt — aber nur , wenn ſie ſich bis zum ſiebenten Gliede

nur mit Braminen vermählten . Der Sohn eines Südra und einer
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Frau der erſten Kaſte hieß man Tſchandala , das iſt : der Elendeſte

der Sterblichen .

Die Regierungsform war eine unumſchränkt monarchiſche . Der

Regent wählte ſieben Rathgeber , welche der Kaſte der Krieger angehö —

ren mußten und dem Volke gegenüber ohne Verantwortlichkeit waren ;

an ihrer Spitze ſtand ein Bramine , auf deſſen Vorſtellungen der re —

gierende Fürſt hören und denſelben Folge leiſten mußte , wenn er beim

Volke beliebt bleiben wollte .

Die Staatseinkünfte beſtanden hauptſächlich in Getreide und Er —

zeugniſſen des Ackerbaues . Die Kaufleute entrichteten eine jährliche

Abgabe , welche ihrem mehr oder weniger einträglichem Geſchäfte ange —

paßt war . Von jedem Handwerker forderte man wöchentlich einen

Arbeitstag .

Für Viehſtand , Edelſteine und edle Metalle erlegte man eine jähr —

liche Steuer von 30 Procent , nach dem Werthe der Waare berechnet .

Für Korn 4½, 3, 3 Procent von der Ernte , je nach der Beſchaffenheit

des Bodens und der größeren oder geringeren Schwierigkeit in der

Cultur deſſelben . Für jährliche Einkünfte des Handels mit Holz , Ho⸗

nig, Parfümerien ꝛc. ebenfalls z Procent u. ſ. w.

Wenn ein Regent das Seepter ergriff , mußte er ſich zuvor eid —

lich verpflichten , über die Unantaſtbarkeit der Geſetze zu wachen , ſich

mit ehrenhaften , unbeſcholtenen Männern zu umgeben , auf die Rath —

ſchläge der Braminen zu hören und ihre Kaſte mit Ehrfurcht zu behan —

deln ; ferner lag ihm ob, die Feſtungen ſeines Landes in gutem Stande

zu erhalten und reichlich mit Mundvorrath zu verſehen , für das Wohl

ſeiner Unterthanen zu ſorgen , ſein Amt mit Gerechtigkeit zu verwalten

und vor Allem darauf zu achten , daß die Vorſchriften der heiligen Re⸗

ligion auf das Genaueſte befolgt würden .

Die Regeln der Kriegskunſt waren ſehr einfach ; man ſieht deut —

lich, daß die Hindu damals nicht die praktiſche Geſchicklichkeit hatten ,

die ſie jetzt auszeichnet ; ſo lieſt man in den Büchern damaliger Zeit ,

daß hundert Bogenſchützen in einer Feſtung im Stande waren , ſich
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gegen 10,000 Mann zu vertheidige Kunſt⸗

fertigkeit im Angriffe der in der Vertheidigung bedeutend nachſtand . Die

Armee beſtand aus Reiterei und Fußvolk ; die Waffen in Bogen , Pfeil ,

Schwert und Schild . Sie bedienten ſich auf ihren Kriegszügen der

Elephanten , ſo wie einer Menge Wagen , welche ihnen von größter

Wichtigkeit waren . Die Kriegsgeſetze waren ſehr mild , der Gebrauch

vergifteter Waffen oder mit Widerhaken verſehener Pfeile ſtreng verbo —

ten ; unbewaffnete Feinde , oder ſolche, die im Streite die Waffen ein —

gebüßt hatten , oder gar beſiegte , die um Gnade baten , konnten mit

Gewißheit auf eine milde Behandlung rechnen .

Die Handhabung der Geſetz dem Regenten mit Beihülfe

ſeiner Rathgeber und der zugezogenen Braminen ausgeübt — zeugt

von keiner höheren Ausbildung des Rechtsbewußtſeins ; ſchon darin

lag etwas Widriges , daß dem eigentlichen Regenten 5 und wohl auch

10 Procent der aufgelegten Strafgelder zufielen . Schloſſer hat daher

ſehr recht, wenn er in ſeiner Weltgeſchichte ſagt : „ Wie ſehr ein Volk ,

das in der Knechtſchaft der Prieſter und in den Feſſeln einer unabän —

derlichen Verfaſſung ſchmachtet , in ſeiner Entwickelung gehemmt wird ,

ſehen wir in Indien , wo noch heutigen Tages die grauſamſten Strafen

und Ordalien ( Gottesurtheile ) in Anwendung kommen . Während bei

allen anderen Völkern die Milderung der Strafen Hand in Hand mit

der fortſchreitenden Bildung ging , ſind dieſelben in Indien immer die —

ſelben geblieben . Die alten Griechen , die Chriſten des Mittelalters

ſchafften im Laufe der Zeit die Gottesurtheile ab und ließen die Aus —

ſage der Zeugen genügen ; in Indien aber exiſtiren dieſelben noch jetzt,

und zwar in neun verſchiedenen Arten , welche in Feuer - und Waſſer —

proben und dergleichen abergläubiſchen Beweismitteln beſtehen . “

Die Beſtimmung der Strafen beruhte nicht auf einem geſunden

Rechtsbegriffe ; es ſcheint vielmehr , als ob bei der Aufſtellung der Straf —

geſetze jedes menſchliche Gefühl erſtickt worden wäre . Die Strafen ſtehen

in gar keinem Verhältniſſe zu dem begangenen Verbrechen . Wer einen

Prieſter geſchlagen oder denſelben beſtohlen hatte , wurde ebenſo beſtraft ,
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wie Derjenige , welcher ſich betrunken hatte . Er wurde , einerlei , zu wel —

cher Kaſte er gehörte , mit einem glühenden Eiſen auf der ! Stirn ge⸗

brandmarkt und für vogelfrei erklaͤrt . Wenn aber ein Prieſter ſich

eines dieſer Vergehen ſchuldig machte , erlegte er eine unbedeutende

Geldbuße , blieb im Beſitze ſeines Eigenthums und wurde auch des

Umganges mit ſeiner Familie nicht beraubt . Die Ehe wurde als eine

heilige Stiftung angeſehen und durch ſtrenge Geſetze geſchützt. So

gehörte es zu den Uebertretungen der ehelichen Pflichten , wenn ein Mann

die Frau ſeines Nächſten anredete , wenn er mit ihr auf der Wallfahrt ,

im Walde oder an der Vereinigung zweier Flüſſe zuſammentraf ; wenn er

ihre Kleider berührte , ihr Blumen ſchickte u— ſ. w. Die Strafe beſtand

gewöhnlich darin , daß der Straffällige gebrandmarkt und verwieſen

wurde . Für den eigentlichen Ehebruch gab es in dieſem Leben keine

Sühne ; die ſchuldige Frau wurde den wilden , hungrigen Hunden vor —

geworfen ,der Mann in einem eiſernen Bette feſtgebunden und dann

verbrannt ; in gewiſſen Fällen konnte der Schuldige ſich mit einer

Geldbuße von 500 bis 1000 Paras ( S Silbergr . ) von der Todes —

ſtrafe freikaufen ; je höher der Rang des gekränkten Weibes geweſen ,

deſto grauſamer waren die zuerkannten Martern . Ein Soldat , welcher

mit der Frau eines Braminen Chebruch begangen hatte , wurde auf einem

Bette von glimmendem , trockenem Graſe und Schilfe langſam ver —

brannt . Für den Mord gab es keine feſte Strafe , es kam darauf an ,

zu welcher Kaſte der Ermordete gehörte . Kleine Diebſtähle wurden

durch Geldbußen
geſühnt, größere mit dem Verluſte der einen Hand

beſtraft ; wurde der Dieb auf friſcher That ergriffen oder der geſtohlene

Gegenſtand in ſeinen Taſchen gefunden , ſo wurde ihm der Kopf abge—

ſchlagen . Ein des Diebſtahls überführter Bramine mußte eine achtmal

ſo große Geldbuße erlegen , als ſie einem Südra in ähnlichen Fällen

zuerkannt wurde .

Wenn Jemand falſches Zeugniß ablegte , um ſeinen Nächſten vor

der ihm zuerkannten Todesſtrafe zu bewahren , ſo wurde dies zwar für

ein Verbrechen in den Augen der Menſchen , aber für eine gute That
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in denen der Götter erklärt , und geſtattet , den Meineid durch Geld —

ſtrafen zu ſühnen ; ebenſo , wenn man einen Braminen durchgeleiſteten
Meineid von einer entehrenden Strafe befreit hatte .

Was die Heirathen betrifft , ſo war es dem Vater ſtreng verbo —

ten , ſeine Tochter zu verkaufen oder Geſchenke für dieſelbe anzunehmen ;

er hatte das Recht , ſie zu verheirathen , jedoch nicht ohne ihre Einwil —

ligung . Die Mädchen durften ſich mit dem 8 . Lebensjahre und ſelbſt

rüher verehelichen ; wenn der Vater es verſäumte , einen Mann für diee

Tochter zu beſtimmen , nachdem ſiedrei Jahre zu den Erwachſenen gezählt

—

worden war , hatte ſie das Recht, nach eigenem Gefallen zu wählen .

Die Hochzeitsgebräuche waren in jeder Kaſte verſchieden . In

den niederen reichte ſich das Brautpaar die Hände . Wenn ein Weib

der Cſchatriyas ſich mit einem Braminen vermählte , hielt ſie einen

Pfeil in der Hand ; die Veiſyabraut eine Ruthe , und die Südrabraut

den Zipfel eines Mantels . Eine Frau , die ihrem Manne nach acht

Jahren keine Kinder geſchenkt hatte , gab ihm die Freiheit , eine zweite

Frau zu nehmen , unter der Bedingung , daß ſie den Ehrenplatz im Hauſe

auch ferner behaupte . Die Ehe galt für unauflöslich , was jedoch nicht

buchſtäblich genommen wurde ; denn wenn eine Frau ohne triftigen

Grund ihr Haus 12 Monate lang verließ , oder ihrem Manne untreu

geworden war , hatte er das Recht, ſich von ihr loszuſagen . Auch

in Erbſchaftsangelegenheiten hatte jede Kaſte ihre verſchiedenen Vor —

ſchriften . Es war einem Vater geſtattet , bei ſeinen Lebzeiten das Ver⸗

mögen den Söhnen zu ſchenken, doch durfte er keine Verfügung dar —

über treffen , wie es damit nach ſeinem Tode gehalten werden ſollte .

Der Hauptinhalt der Glaubenslehre der Hindu war das Aner⸗

kennen eines einzigen , ewigen und allmächtigen Gottes , offenbart in

drei mit einander innig verbundenen Kräften : Brahma , Wiſchnu und

Schiwa ; die Elemente und einige der Himmelskörper wurden als un⸗

tergeordnete Gottheiten oder eigentlich als dienende Geiſter angeſehen.

Unter den Nahrungsmitteln gab es mehrere , welche den drei ober⸗

ſten Kaſten verboten waren , theils vielleicht , weil ſie einen Begriff des

Hageby , Reiſebilder .
6
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Ekels in ſich trugen , theils aus Gründen , die früher beſtanden haben ,

jetzt aber ſchwer wieder aufzufinden ſein dürften . Zu den verbotenen

Nahrungsmitteln gehörten z. B . das Schwein und die Aas freſſenden

Vögel , wogegen Stachelſchweine , Igel , Schildkröten und Eidechſen

von dem Geſetze als geſunde Nahrung geprieſen wurden ; wer einen Hahn ,

Schwämme oder Zwiebeln genoſſen hatte , konnte aus der Kaſte geſto—

ßen werden . Der Bramine durfte Ochſenfleiſch genießen , aber nur bei

Opferfeſten und ſonſtigen feierlichen Gelegenheiten . Die Kuh war

heilig , wie dies noch jetzt der Fall iſt ; wer einer ſolchen das Leben

rettete , konnte damit den Mord eines Braminen ſühnen ; wer aber eine

Kuh tödtete , mußte während dreier Monate ſtreng faſten und als Vieh—

hirt dienen .

Die Sitte der Wittwen der Braminen , ſich mit dem Leichnam

ihres Gatten zu verbrennen , war keinesweges vom Geſetze

be
en, ſondern gründete ſich vielmehr den Aberglauben , daß ein ſol —

cher freiwilliger Tod die Fehler des Verſtorbenen ſühne , ſeine 4 af

mildere und ihn ſofort einer 196 — Seiigtet ( von welcher

EE

es ver⸗

ſchiedene Grade gab ) theilhaftig werden
hehs

Das Geſetz befahl den

Wittwen , tugendhaft zu leben und ihren Verluſt unter Andachtsübun —

gen und Opfern mit Ergebung zu tragen . Der Selbſtmord war in

zwei Fällen geſtattet : erſtens alten und kränklichen Braminen , welche

ihrem Leben dadurch ein Ende machten , daß ſie nichts als Waſſer

zu ſich nahmen ; zweitens ſchwachen Fürſten , die ſich ihrem Amte

nicht gewachſen fühlten und dann entweder im Kampfe den Tod ſuch—

ten oder denſelben durch Hunger herbeiführten .

Alter , Weisheit und Gelehrſamkeit genoſſen große Achtung ;

Reichthum und Würde ſtanden in hohem Anſehen . Die Vornehmen

liebten große Pracht in ihrer Umgebung und forderten von ihren Un —

tergebenen blinden Gehorſam und pünktliche Ausführung ihrer Be —

fehle. Das Haupt der Familie ſuchte eine Ehre darin , Furcht und

Vertrauen einzuflößen . Der Mann beſorgte die äußeren Angelegen —

heiten des Hauſes , die Frau die inneren , obgleich es nicht ſelten
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geſchah , daß ſie , wie es bei uns der Fall iſt , die Grenze ihrer Wirk —

ſamkeit überſchritt . Die Hausfrau mußte nicht nur ihrem Herrn nnd

Gemahl Gehorſam leiſten , ſondern auch allen männlichen Verwandten ,

welche als Mitglieder der Familie unter demſelben Dache wohnten .

In einem paradieſiſchen Lande geboren , unter einer tropiſchen

Sonne , deren Gluth er in allen ſeinen Pulſen fühlte , war der Menſch

einem beſtändigen Kampfe mit den heftigſten Leidenſchaften unterwor —

fen . Der Hindu ſuchte ſeine Naturtriebe auf alle Art zu befriedigen

und verſagte ſeiner Sinnlichkeit keinen Genuß . Jagd und Fiſcherei

gehörten zu ſeinen Lieblingsvergnügen , und , ſeines ſelten fehlenden

Pfeiles ſicher, drang er muthig in den Wald , um die wilden ; Thiere

aufzuſuchen . Die Haut des gefallenen Opfers brachte er als Sie —

geszeichen heim . Der Muſik und dem Tanze gab er ſich mit dem

größten Vergnügen hin , und wenn je ein Volk es verdiente , ein

poetiſches genannt zu werden ,ſo iſt es vorzugsweiſe das der Hindu .

Selbſt Goethe war von den Proben indiſcher Dichtkunſt hingeriſſen

und drückte ſein Entzücken über die „ Sakontala “ ( von Kalidaſa ) in fol—

genden Worten aus :

„Weibliche Reinheit , ſchuldloſe Nachgiebigkeit , Vergeßlichkeit des

Mannes , mütterliche Abgeſondertheit , Vater und Mutter durch den

Sohn vereint , die allernatürlichſten Zuſtände , hier aber in die Re —

gionen der Wunder , die zwiſchen Himmel und Erde wie fruchtbare

Wolken ſchweben, poetiſch erhöht , und ein ganz gewöhnliches Natur⸗

ſchauſpiel durch Götter und Götterkinder aufgeführt . “

Unter den ſogenannten heiligen Schriften ſind die prophetiſchen

Offenbarungen der Vedas die vornehmſten ; nach ihnen kommt das

Geſetzbuch des Menu , welches man einem Herrſcher der Vorzeit zu —

ſchreibt ; von den übrigen Schriften nenne ich hier nur die großen

Heldengedichte Mahabharata und Romayunu oder Ramajanam . Die

älteſte Literatur der Hindu giebt ein treues Bild ihres Charakters

und iſt noch jetzt ihr Stolz und ihre Freude . Sie iſt ein Gemiſch
6 *
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von religiöſen Betrachtungen und dichteriſchen Bildern , in denen die

Einbildungskraft vollen Spielraum hat .

Es iſt eigenthümlich , daß dies poetiſch ſo reich begabte Volk ſo
geringen Schönheitsſinn zeigt, wenn es ſich um Malerei und Bildhauerei

handelt . Schloſſer führt das Urtheil eines engliſchen Künſtlers an , wel —

cher ſagt , die künſtleriſche Bildung der Hindu ſtehe mit den rohen Kunſt —

verſuchen der Südſeeinſulaner auf gleicher Stufe ; ein Urtheil , welches

indeß bei ſchärferer Beobachtung keinesweges mit der wirklichen Sach —
955 übereinſtimmt . Man findet in den Alterthümern aus jener Zeit

Kühnheit der Anlage , Combinationsvermögen , mechaniſche Fertigkeit
und Bekanntſchaft mit der Proportionslehre — alles Dinge , in denen

die obenerwähnten Inſulaner ſo weit zurück waren , daß hier gar kein

Vergleich ſtattfinden kann . In den Bauwerken der

Hindu findet man das hervorragende Streben , große und erhabene

Gedanken in mächtigen Formen zu verkörpern . Sie wecken noch heute

unſere Bewunderung und hohes Erſtaunen , und man würde vergeblich

bemüht ſein , in unſerer modernen Welt etwas zu finden , was dieſen

rieſigen Denkmälern an Umfang und Großartigkeit des Entwurfes

gleich käme .
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